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Liebe Mandanten,
vorbei sind die Frühlingsgefühle und die 
schönen lauen Sommernächte, bis zum 
Wintervergnügen ist es noch etwas hin, 
denn jetzt spielt der Herbst seine lebensfro-
hen Trümpfe aus. Deshalb sollten wir auch 
dieser Jahreszeit eine Chance geben: Frische 
Luft, lautes und ungezwungenes Lachen 
und einfach mal einen Drachen steigen 
lassen - wieso sollte das eigentlich nur für 
Kinder wichtig und belebend sein? Nach 
so einem kurzen Auftanken zurück an den 
Schreibtisch und ins Alltagsgeschäft - das 
funktioniert.
 
Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner



2

Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB

I M P R E S S U M

V.i.S.d.P.:
Frau Silvia Reiser, Chefredaktion

Bilder und Layout:  
Agentur Oberpfalz Media GmbH & Co. KG , 
Andreas Huber; www.oberpfalz-media.de
Titelbild: © detailblick-foto - stock.adobe.com

Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktu-
ellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
tätig. www.schildundpartner.de/AGB.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.



3

I N H A LT

4_Termine Oktober 2019

5_Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

6_Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. 
Januar 2017

7_Termine November 2019

8_Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovie-
rungskosten als Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer

8_Anscheinsbeweis bei privater Pkw Nut-
zung

9_Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen 
des Arbeitnehmers können geldwerten Vor-
teil mindern

10_Erste Tätigkeitsstätte nach dem Reisekos-
tenrecht

11_Mietvertrag zwischen Lebensgefährten 
steuerlich nicht anzuerkennen

12_Gewinn  oder umsatzabhängige Veräu-
ßerungsgewinne entstehen erst bei Realisati-
on des Veräußerungsentgelts

13_Zahlungsanfechtung bei Gesellschafter-
darlehn in der Insolvenz

M A N D A N T E N B R I E F  O k t o b e r  2 0 1 9



4I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Oktober 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2019, 0 Uhr) vorliegen. In den Bundesländern und Re-
gionen, in denen der 31.10.2019 kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2019 fällig. Die Beitragsnachweise 
müssen dann bis zum 25.10.2019, 0 Uhr übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019

Sozialversicherung⁵ 28.10.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2017:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine November 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.11.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019

Gewerbesteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019

Grundsteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019

Sozialversicherung⁵ 27.11.2019 entfällt entfällt
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E I N K O M M E N S T E U E R

Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovie-
rungskosten als Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen und 
betrieblichen Betätigung, können die Kosten 
dafür unbeschränkt steuermindernd geltend 
gemacht werden. Abzugsfähig sind diejeni-
gen Kosten, die direkt dem Arbeitszimmer 
zuordenbar sind, sowie anteilige Aufwen-
dungen für das ganze Gebäude. Sie sind 
nach dem entsprechenden Flächenverhältnis 
aufzuteilen.

Fallen dagegen Kosten für die Renovierung 
eines Raums an, der ausschließlich oder 
mehr als in nur untergeordnetem Umfang 
privaten Wohnzwecken dient, wie beispiels-
weise das Bad, sind diese Kosten nicht ab-
ziehbar. Das bestätigte der Bundesfinanzhof. 
Nur allgemeine Gebäudekosten, wie etwa 
Gebäudeabschreibung, Schuldzinsen oder 
eine Dachreparatur, sind aufzuteilen und 
anteilig abzugsfähig.

Anscheinsbeweis bei privater Pkw Nut-
zung

In einem vom Niedersächsischen Finanz-
gericht entschiedenen Fall behauptete ein 
Steuerpflichtiger, er habe den betrieblichen 
Pkw nicht für Privatfahrten genutzt. Privat-
fahrten seien ausschließlich mit einem zum 
Privatvermögen gehörenden vergleichbaren 
Fahrzeug durchgeführt worden.

Da aber dieses Fahrzeug auch von der 
Ehefrau des Steuerpflichtigen genutzt wurde, 
bezweifelten die Richter, dass das Privat-
fahrzeug dem Steuerpflichtigen zur unein-
geschränkten privaten Nutzung ständig zur 
Verfügung stand. Die aus der allgemeinen 
Lebenserfahrung abgeleitete Vermutung, 
dass ein betrieblicher Pkw auch zu priva-
ten Zwecken genutzt wird, kann nur durch 
Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch) erschüttert werden.

Da der Beweis des ersten Anscheins der 
Privatnutzung des betrieblichen Fahrzeugs 
durch Gegenbeweis weder entkräftet noch 
erschüttert wurde, muss der Steuerpflichtige 
die Versteuerung nach der 1 % Regelung 
akzeptieren.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlun-
gen des Arbeitnehmers können geld-
werten Vorteil mindern

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlun-
gen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber 
für die private Nutzung eines betrieblichen 
Fahrzeugs mindern den Wert des geldwer-
ten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. In 
Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an 
einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob 
der geldwerte Vorteil nach der 1 % Regelung 
oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt 
wird, ist ohne Bedeutung. Voraussetzung für 
die Kürzung ist, dass der Arbeitnehmer die 
getragenen Kosten belegen kann.

Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung 
der zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs 
gehörenden Kosten zu. Dazu gehören z. 
B. Treibstoffkosten, Wartungs  und Repara-
turkosten, Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeug-
versicherungen und Aufwendungen für die 
Wagenpflege. Nicht zu berücksichtigen sind 
u. a. Straßenbenutzungsgebühren, Parkge-
bühren und Aufwendungen für Insassen- 

und Unfallversicherungen, weil sie nicht zu 
den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören.

Das Finanzgericht Münster lässt eine Minde-
rung des geldwerten Vorteils nur für sol-
che vom Arbeitnehmer getragenen Kosten 
zu, die aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen notwendig und zur Erfüllung einer 
arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich 
sind. Freiwillig übernommene Kosten gehör-
ten nicht dazu.

Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf 
eine Garage entfallenden anteiligen Kos-
ten seines selbstbewohnten Hauses vom 
geldwerten Vorteil mindern wollen, obwohl 
die Verpflichtung fehlte, den Dienstwagen 
in einer Garage unterzustellen. Das Gericht 
versagte die Kürzung des Vorteils, weil es 
sich um eine freiwillige Leistung gehandelt 
habe.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Erste Tätigkeitsstätte nach dem Reise-
kostenrecht

Nichtselbstständig Beschäftigte können be-
ruflich veranlasste Fahrtkosten grundsätzlich 
in Höhe ihres tatsächlichen Aufwands oder 
pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer 
als Werbungskosten abziehen. Für den Weg 
zwischen Wohnung und dem Arbeits- oder 
Dienstort („erste Tätigkeitsstätte“) besteht 
jedoch eine Ausnahme. Hier kann nur die 
Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfer-
nungskilometer steuermindernd geltend ge-
macht werden. Seit 2014 bestimmt sich die 
erste Tätigkeitsstätte anhand der arbeitsver-
traglichen oder dienstrechtlichen Zuordnung 
durch den Arbeitgeber. Zuvor kam es auf 
den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit 
des Arbeitnehmers an.

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urtei-
len klargestellt, dass der qualitative Schwer-
punkt der Tätigkeit keine Rolle mehr spielt. 
Eine erste Tätigkeitsstätte kann nach dem 
ab 2014 geltenden Rechtsverständnis schon 
vorliegen, wenn der Arbeitnehmer am Ort 
der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in 
geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen 
hat. Das können etwa Schreibarbeiten oder 
auch Dienstantrittsbesprechungen sein. 
Auch kommt ein großflächiges und entspre-
chend infrastrukturell erschlossenes Gebiet 
als (großräumige) erste Tätigkeitsstätte in 
Betracht. Darunter können bspw. Flughäfen, 
Werksanlagen oder Bahnhöfe fallen.
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Neuregelung hat der Bundesfinanzhof nicht.
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Mietvertrag zwischen Lebensgefährten 
steuerlich nicht anzuerkennen

Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten 
über die hälftige Nutzung der gemeinsam 
bewohnten Wohnung hält einem Fremd-
vergleich nicht stand und ist steuerlich nicht 
anzuerkennen. So sieht es jedenfalls das 
Finanzgericht Baden Württemberg.

Die Eigentümerin einer Immobilie mit meh-
reren Wohnungen nutzte die im Oberge-
schoss befindliche Wohnung gemeinsam 
mit ihrem Lebensgefährten. Dieser überwies 
monatlich einen als Miete bezeichneten 
Betrag. Aus einer schriftlichen Vereinba-
rung ergab sich, dass die Mitbenutzung der 
Wohnung mit einem festen Betrag inklusive 
Nebenkosten zu vergüten sei.

Aus der Vermietung dieser Wohnung er-
klärte die Überlassende einen Verlust, den 
das Finanzamt nicht berücksichtigte. Das 
Finanzgericht hat sich dieser Meinung ange-
schlossen und festgestellt, dass das Mietver-
hältnis keinem Fremdvergleich standhalte 
und somit steuerlich nicht anzuerkennen 
sei. Solche Mieteinnahmen seien als nicht 
zu berücksichtigende Beiträge zur gemein-
samen Haushaltsführung anzusehen. Somit 
seien auch die damit im Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen für eine solche 
Wohnung nicht abzugsfähig.

E I N K O M M E N S T E U E R
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KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

Gewinn  oder umsatzabhängige Ver-
äußerungsgewinne entstehen erst bei 
Realisation des Veräußerungsentgelts

Veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile an 
einer anderen Kapitalgesellschaft, entsteht 
der Veräußerungsgewinn grundsätzlich im 
Zeitpunkt der Veräußerung. Dies gilt unab-
hängig davon, ob der vereinbarte Kaufpreis 
sofort fällig, in Raten zahlbar oder langfristig 
gestundet ist und wann der Verkaufserlös 
dem Veräußerer tatsächlich zufließt. Der 
Veräußerungsgewinn ist damit regelmäßig 
stichtagsbezogen auf den Veräußerungszeit-
punkt zu ermitteln.

Bei gewinn  oder umsatzabhängigen Kauf-
preisforderungen kann der Gewinn jedoch 

nicht auf den Veräußerungszeitpunkt er-
mittelt werden, da er von der zukünftigen 
Ertrags– bzw. Umsatzentwicklung abhängig 
ist. In diesem Fall ist auf die Realisation des 
Veräußerungsentgelts abzustellen. D. h., der 
Veräußerungsgewinn entsteht Jahr für Jahr 
im Zeitpunkt des Zuflusses des entsprechen-
den Entgelts.

Die vorgenannten Grundsätze gelten glei-
chermaßen im Einkommen- und Körper-
schaftsteuerrecht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Z I V I L R E C H T

Zahlungsanfechtung bei Gesellschafter-
darlehn in der Insolvenz

Der Geschäftsführer der P GmbH war zu-
gleich alleiniger Kommanditist deren Mutter-
gesellschaft sowie Alleingesellschafter der P 
Verwaltungs GmbH, der einzigen Komple-
mentärin der Muttergesellschaft.

Im Februar 2013 gewährte er der P GmbH 
ein Darlehn über 100.000 €. Diesen Betrag 
zahlte die P GmbH am 7. März 2013 an ihn 
zurück. Am gleichen Tag zahlte er diesen 
Betrag als Kommanditeinlage an die Mutter-
gesellschaft, die ihrerseits unmittelbar nach-
folgend eine Verlustausgleichszahlung über 
100.000 € an die P GmbH erbrachte. Das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
P GmbH wurde am 1. Februar 2014 eröffnet. 
Der klagende Insolvenzverwalter verlangte 
von dem Geschäftsführer die Zahlung des 
Betrags in Höhe von 100.000 € aufgrund 
Insolvenzanfechtung.

Der Bundesgerichtshof bestätigte, dass mit 
der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehns 
die anderen Gläubiger der Tochtergesell-
schaft benachteiligt wurden, sodass die 
Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung 
vorlagen. Der Gesellschafter hatte das Geld 
zwar dazu genutzt, seine Kommanditeinlage 
bei der Muttergesellschaft zu leisten, sodass 
diese dadurch ihre Verlustdeckungsverpflich-
tung gegenüber ihrer Tochtergesellschaft 
wahrnehmen konnte. Der Gesellschafter 
und die Muttergesellschaft haben allerdings 
jeweils auf eigene Verpflichtung geleistet. 
Die Rückzahlung des ursprünglichen Dar-
lehnsbetrags war nicht beabsichtigt. Damit 
konnte die Gläubigerbenachteiligung nicht 
beseitigt werden.
 


